
 
 
 
 

N i e d e r s c h r i f t  
 

über die 
 

239. Sitzung des Planungsausschusses 
des Planungsverbandes Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 

im Großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Nürnberg, 
Fünferplatz 2, Zi. 204/II. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vorsitzender:      LR Reich 
       Lkr. Nürnberger Land 
 
 
 
 
 
Anwesend:      siehe Anwesenheitslisten 
       (Beilagen 1 und 2) 
 
 
 
 
 
 
 
Tagesordnung:     siehe Einladung 
       (Beilagen 3 und 4) 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:     10:30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung:     11:31 Uhr 
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Herr LR Reich eröffnet um 10.30 Uhr die 239. öffentliche Sitzung des Planungsausschusses. Er 
stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest und begrüßt die Anwesenden wie 
folgt: 
 
„Turnusgemäß habe ich am 1.5. von Oberbürgermeister Hartwig Reimann, dem ich an dieser Stelle 
ganz herzlich danken möchte, den Vorsitz im Planungsverband Industrieregion Mittelfranken über-
nommen, den ich zuvor 1999 – 2002 schon einmal bekleidete.  
 
Die Arbeit des Verbandes wird zunächst von zwei Komponenten geprägt: 
 
- Seit Bekanntwerden des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes EUREK 1997 war es Ziel, 

unserer größer gewordenen Region in einer veränderten Raumordnungskulisse die europäi-
sche Standschaft zu sichern. Mit der Gründung der Metropolregion Nürnberg durch 5 (später 8) 
kreisfreie Städte und 7 (später 10) Landkreise unter Beteiligung der Regionen 7 und 8 am 24. 
Juni 2004 und der Anerkennung durch die Ministerkonferenz für Raumordnung am 28. April 
2005 war diesen Bemühungen ein großartiger Erfolg beschieden. Unser Verband wird auch in 
der neuen Landschaft nicht überflüssig – er wird sich vielmehr als wichtiges Instrument zur Um-
setzung metropolitaner Planung zu bewähren haben und ist insoweit zur aktiven Mitarbeit so-
wohl in den Gremien der Metropolregion als auch in den bundes- und europaweiten Planungs-
Netzwerken der Metropolregionen berufen. 

 
- Der Metropolregions-Erfolg ist umso beachtlicher, weil zur gleichen Zeit vom Freistaat die Axt 

an den Stamm der Regionalplanung gelegt worden war und die schlimmsten Schläge nur müh-
sam abgewehrt werden konnten. Nachdem wir zum Glück wenigstens unseren vorzüglichen 
Regionsbeauftragten Dr. Fugmann behalten durften, wirkt sich am schmerzlichsten die Redu-
zierung der Planungsbereiche – z. B. um den Bannwald – aus.  
Die Regionalplanvorhaben der nächsten Zeit sind vor allem Folgende: 
Fortschreibung des Regionalplans im Kapitel Bodenschätze, der Lärmschutzbereiche um den 
Flughafen Nürnberg, des Kapitels Kultur, Soziales, Siedlungswesen und Überarbeitung der 
Zentralen Orte (Klein- und Unterzentren). 

 
Was die regionalplanerische Beurteilung der Vorhaben in den Mitgliedsgemeinden angeht, haben 
wir inzwischen die Zusage, dass zu allem Wichtigen weiterhin die Stellungnahme des Planungsaus-
schusses eingeholt wird. Die Gemeinden leiten wie bisher alles dem Verband zu, wobei lediglich 
diejenigen Vorhaben, welche wir bisher mit Formblatt erledigt haben, künftig im Ausschuss nicht 
mehr behandelt werden. 
 
Damit bleibt – denke ich – auch für die nächsten drei Jahre unter meinem Vorsitz genügend zu tun. 
Lassen Sie uns damit sogleich beginnen:“ 
 
 
TOP 1 Stellungnahme zu vorliegenden Bauleitplanentwürfen 
 
Herr LR Reich beantragt entsprechend der Empfehlung des Regionsbeauftragten zu den TOP´en 
1.1 – 1.13 und 1.15 – 1.19 keine Einwände zu erheben. 
 
Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, gegen die Bauleitplanentwürfe 1.1 – 1.13 und 1.15 – 1.19 
keine Einwendungen zu erheben (Beilage 5). 
 
 
TOP 1.14 11. Änderung des Flächennutzungsplanes, 1. Änderung des Bebauungsplanes  

Nr. 3 „Am Wintergraben“ und Bebauungsplan Nr. 5 „Im Föhrle“, Gemarkung Re-
gelsbach im OT Nemsdorf der Gemeinde Rohr, Lkr. Roth 

 
Herr Dr. Frommer erläutert den Sachverhalt und übernimmt die Empfehlung des Regionsbeauftrag-
ten. 
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Herr stv. LR Heiß trägt die Stellungnahme des Landratsamtes Roth vor, die in der Zielsetzung in-
haltlich in etwa gleichlautende Vorbehalte aufweisen werde, wie die Empfehlung des Regionsbeauf-
tragten. 
 
Herr OBM Reimann merkt an, dass dieses Gebiet sehr nahe am Stadtteil Dietersdorf der Stadt 
Schwabach liege. Die Stadt Schwabach bemühe sich, dort den dörflichen Charakter zu erhalten. Er 
stellt fest, dass er auch gegen eine Ablehnung des Vorhabens nichts einzuwenden hätte. 
 
Herr StR Bloß macht deutlich, dass er eine gänzliche Ablehnung des Gebiets nicht befürworten wer-
de und verweist auf die gewachsenen Strukturen in der Folge des zweiten Weltkriegs. 
 
Herr OBM Reimann legt dar, dass die bestehende Bebauung nicht gefährdet sei und beantragt, 
dass durch die Neuplanung Baurecht über den Bestandsschutz hinaus nicht entstehen dürfe.  
 
Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
Herr LR Reich stellt den Antrag von Herrn OBM Reimann zur Abstimmung. 
 
Der Ausschuss beschließt mit 17 : 10 Stimmen die Stellungnahme des Regionsbeauftragten mit 
der Maßgabe, dass durch die Überplanung neues Baurecht über den Bestandsschutz hinaus nicht 
entstehen dürfe (Beilage 6). 
 
 
TOP 1.20 Erweiterung des Sanierungsgebietes um den Entwicklungsbereich zwischen In-

nenstadt und Frankenalb Therme der Stadt Hersbruck, Lkr. Nürnberger Land 
 
Herr Dr. Frommer trägt den Sachverhalt vor und übernimmt die Empfehlung des Regionsbeauftrag-
ten. 
 
Wortmeldungen hierzu erfolgen nicht. 
 
Die Stellungnahme des Regionsbeauftragten wird einstimmig gebilligt (Beilage 7). 
 
 
TOP 1.21 Bebauungsplan Nr. 51 für das Scheindel-Areal „zwischen Friedrichstraße und 

Steingasse“ mit Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 Verkehrsknotenpunkt 
„Scharfes Eck“ der Stadt Hersbruck, Lkr. Nürnberger Land 

 
Herr Dr. Frommer erläutert den Sachverhalt und übernimmt die Empfehlung des Regionsbeauftrag-
ten. 
 
Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
Der Ausschuss beschließt einstimmig die Stellungnahme des Regionsbeauftragten (Beilage 8). 
 
 
TOP 1.22 5. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde 

Schwarzenbruck, Lkr. Nürnberger Land 
- nochmalige Behandlung; mündl. Bericht des Regionsbeauftragten - 

 
Herr Dr. Frommer erläutert den Sachverhalt und verweist auf das ausgereichte Schreiben der Ge-
meinde Schwarzenbruck vom 18.05.2005.  
Er schlägt vor, den Beschlussvorschlag wie folgt zu formulieren: 
Der Planung wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass die ursprünglich dargestellte Mischbaufläche 
ersatzlos entfällt, im Ortsteil Lindelburg die Grünzäsur erhalten bleibt ebenso wie das kartierte Bio-
top (durch Verbindung einer entsprechenden Schutzzone mit dem vorhandenen Wald – ggf. Ersatz 
an anderer Stelle) und die Wohnbauflächen entsprechend reduziert werden. 
 
Wortmeldungen hierzu erfolgen nicht. 
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Der von Herrn Dr. Frommer vorgetragene Beschlussvorschlag wird einstimmig gebilligt (Beilage 9). 
 
 
TOP 1.23 Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Kalchreuth, Lkr. Erlangen-

Höchstadt 
- nochmalige Behandlung; mündl. Bericht des Regionsbeauftragten - 

 
Herr Dr. Frommer legt den Sachverhalt dar, übernimmt die Empfehlung des Regionsbeauftragten 
und schlägt vor, dem Beschluss noch folgenden Hinweis anzufügen: 
Beim Gewerbegebiet im Anschluss an das des Marktes Heroldsberg sollte aus Gründen des Land-
schaftsschutzes darauf geachtet werden, dass evtl. künftige Erweiterungen sich nicht auf den Kalch-
reuther Höhenrücken erstrecken. 
 
Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
Der Ausschuss beschließt einstimmig die Stellungnahme des Regionsbeauftragten mit der von 
Herrn Dr. Frommer vorgetragenen Ergänzung (Beilage 10). 
 
 
Für die nachfolgend genannten Tagesordnungspunkte erläutert Herr Dr. Frommer den Sachverhalt 
und übernimmt die jeweilige Empfehlung des Regionsbeauftragten: 
 
TOP 2 Vollzug des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG); 

Verordnung über das geplante Landschaftsschutzgebiet im Gemeindegebiet  
Buckenhof, Lkr. Erlangen-Höchstadt 

 
TOP 3 12. Änderung des Regionalplanes der Region Oberpfalz-Nord; 

Teilfortschreibung des Kapitels B I „Natur und Landschaft“; 
Naturpark Hirschwald südlich von Amberg; 
Beteiligungsverfahren 

 
TOP 4 13. Änderung des Regionalplanes der Region Oberpfalz-Nord; 

Teilfortschreibung Hochwasserschutz; 
Beteiligungsverfahren 

 
TOP 5 Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG); 

Anhörung der Behörden und Organisationen nach §§ 5 und 38 FlurbG für das ge-
plante Verfahren Dürrenmungenau II, Stadt Abenberg, Lkr. Roth 

 
Wortmeldungen hierzu erfolgen nicht. 
 
Die jeweilige Stellungnahme des Regionsbeauftragten wird einstimmig beschlossen (Beilagen 11 
bis 14). 
 
 
TOP 6 Erlass einer neuen Bannwaldverordnung für den Sebalder Reichswald durch das 

Landratsamt Erlangen-Höchstadt 
 
Herr Dr. Frommer führt aus, dass durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes der Regional-
plan nicht mehr die Vorgabe für den Erlass von Bannwaldverordnungen sei. Der Planungsverband 
werde jedoch weiterhin von den Landratsämtern bei Änderungen der Bannwaldverordnung als Trä-
ger öffentlicher Belange gehört. Er erläutert den Sachverhalt und übernimmt die Empfehlung des 
Regionsbeauftragten. 
 
Frau StRin Zerweck fragt nach, warum die Änderung der Bannwaldverordnungen in der Verantwor-
tung der Landratsämter liege. Die Stadt Nürnberg müsste für Flächen in ihrem Gemeindegebiet 
doch eigentlich selbst zuständig sein. 
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Herr Dr. Fugmann erklärt, dass bisher durch Vereinbarungen aus den 80er Jahren für den nördli-
chen Teil des Reichswaldes das Landratsamt Nürnberger Land und für den südlichen Teil das Land-
ratsamt Roth verantwortlich gewesen sei. 
 
Herr Dr. Frommer schlägt nach reger Diskussion vor, die Rechtslage betreffend dem Erlass der 
Bannwaldverordnungen zu untersuchen und über das Ergebnis in der nächsten Sitzung zu berich-
ten. 
 
Der Ausschuss zeigt sich mit diesem Vorschlag einverstanden. 
 
Frau stv. LRin Knorr weist darauf hin, dass das Landratsamt Erlangen-Höchstadt in Absprache mit 
dem Forst die Feststellungen des Regionsbeauftragten bereits in die neue Verordnung aufgenom-
men habe. 
 
Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
Die Stellungnahme des Regionsbeauftragten wird einstimmig gebilligt (Beilage 15). 
 
 
TOP 7 Durchführung eines Raumordnungsverfahrens (ROV) zur Anbindung des Flugha-

fens Nürnberg an die Bundesautobahn A 3; 
Anhörungsverfahren 

 
Herr Dr. Frommer trägt den Sachverhalt sowie die Empfehlung des Regionsbeauftragten vor und 
begrüßt Herrn Ried vom Straßenbauamt, der für Fragen zur Verfügung stehe. Er schlägt vor, den 
letzten Absatz der Stellungnahme im Hinblick auf die noch nicht erfolgte Behandlung in den Gre-
mien der Stadt Nürnberg wie folgt zu fassen: 
Unter Berücksichtigung der Kriterien Minimierung der Eingriffe in die Umwelt, Verkehrswirksamkeit 
und Kosten könnte dem Planungsfall 1.2 „Tunnel Ost direkt“ der Vorzug gegeben werden. Indes 
sprechen Gründe der Regionalplanung auch nicht gegen den Planungsfall 1.1 „Tunnel Ost indirekt“. 
 
Herr Paetzold / Höhere Landesplanungsbehörde weist darauf hin, dass in diesem Gremium die Stel-
lungnahme des Planungsverbandes gefordert sei, er sich aber sowohl mit der Fassung des Regi-
onsbeauftragten als auch mit der vorgeschlagenen Änderung des letzten Absatzes der Empfehlung 
anfreunden könne. 
 
Herr StR Bloß fragt nach, ob die in der öffentlichen Versammlung in Buchenbühl lautstark diskutierte 
Frage - die Planungsfälle 1.1 und 1.2 mehr in gerader Linie zu führen - in die Unterlagen eingearbei-
tet wurde. 
 
Herr Ried / Straßenbauamt Nürnberg führt aus, dass die Karte im Raumordnungsverfahren mit dem 
Maßstab 1 : 25.000 sehr grob gehalten und somit keine parzellenscharfe Darstellung möglich sei. 
Gerade westlich von Buchenbühl seien noch viele Fragen offen; zum einen der Schutz der Ortschaft 
durch Abstand, zum anderen die möglichst dezentrale Durchschneidung des Bannwalds und des 
europäischen Vogelschutzgebiets. Dieser Abwägungsprozess sei derzeit noch nicht abgeschlossen. 
 
Weitere Wortmeldungen hierzu erfolgen nicht. 
 
Der Ausschuss beschließt einstimmig die Stellungnahme des Regionsbeauftragten mit der von 
Herrn Dr. Frommer vorgetragenen Änderung des letzten Absatzes (Beilage 16). 
 
 
TOP 8 Elfte Änderung des Regionalplans Industrieregion Mittelfranken (7), 

Änderung des bisherigen Kapitels B IX Verkehr und Nachrichtenwesen; 
Berichtigung der Beschlussfassung vom 31.01.2005 

 
Herr Dr. Frommer erläutert, dass durch das neue Landesplanungsgesetz seit 01.01.2005 der Pla-
nungsausschuss nun selbst für die Beschlussfassung der Änderungen des Regionalplans zuständig 
sei und dies durch den Erlass einer Rechtsverordnung erfolgen müsse.  
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Herr Maurer führt aus, dass die heutige Beschlussfassung als Rechtsverordnung lediglich eine 
Nachreichung zur inhaltlich bereits am 31.01.2005 beschlossenen Elften Änderung darstelle. Er 
merkt an, dass auf den Anlagen zur Verordnung jeweils noch ein entsprechender Hinweis, also  
z. B. „Anlage zur Ersten Verordnung zur Änderung des Regionalplans Industrieregion Mittelfran- 
ken (7)“ angebracht werden sollte. 
 
Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
Die vorgelegte Erste Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Industrieregion Mittelfranken 
(7) wird mit Ergänzung des Hinweises auf der Anlage einstimmig beschlossen (Beilage 17). 
 
 
TOP 9 Sechste und Neunte Änderung des Regionalplans Industrieregion Mittelfranken (7), 

Änderung des bisherigen Kapitels B X Energieversorgung; 
Beschlussfassung 

 
Herr Dr. Frommer erläutert den Sachverhalt und die Empfehlung des Regionsbeauftragten zu den 
noch offenen Vorbehaltsgebieten WEA 77 und WEA 67 sowie dem Vorranggebiet WEA 41. 
 
Wie von Herrn Dr. Fugmann vorgeschlagen beschließt der Ausschuss einstimmig, die Vorbehalts-
gebiete WEA 77 und WEA 67 sowie das Vorranggebiet WEA 41 zu streichen (Beilage 18). 
 
Herr Dr. Fugmann weist darauf hin, dass noch eine redaktionelle Änderung notwendig sei. Beim 
Vorbehaltsgebiet WEA 29 muss der Klammerzusatz richtig (Markt Thalmässing) lauten. 
 
Der Ausschuss erhebt gegen diese Änderung keine Einwendungen (Beilage 18). 
 
Weitere Wortmeldungen hierzu erfolgen nicht. 
 
Die vorgelegte Zweite Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Industrieregion Mittelfran-
ken (7) wird unter Berücksichtigung der vorausgehenden Beschlüsse einstimmig gebilligt (Beilage 
18). 
 
 
TOP 10 Metropolregion Nürnberg 

Bericht über den aktuellen Stand 
 
Herr Dr. Frommer verweist auf die Sitzung der Ministerkonferenz für Raumordnung und Landespla-
nung am 28.04.2005 die beschlossen hat, dass sie die Initiativen der Großstadtregionen Nürnberg, 
Hannover-Braunschweig-Göttingen, Rhein-Neckar, Bremen/Oldenburg, sich als Metropolregionen 
im europäischen Wettbewerb zu positionieren und im regionalen Kontext zu kooperieren, unterstüt-
zen werde. Die genannten Großstadtregionen sind bei der anstehenden Verabschiedung der Leit-
bilder und Handlungsstrategien zur Raumentwicklung in den Kreis der europäischen Metropolregio-
nen aufzunehmen. Er betont, dass dies ein rasanter Erfolg sei, der die Anstrengungen des Pla-
nungsverbandes seit 1998 belohne. 
Am 16. und 17. Juni findet in Nürnberg die Frühjahrstagung des Netzwerks europäischer Metropol-
regionen (METREX) statt. Herr Dr. Frommer stellt die Tagesordnung vor; alle Mitglieder des Pla-
nungsausschusses haben hierzu eine Einladung erhalten. 
 
Er führt aus, dass die Arbeiten zur Regional Governance auf Hochtouren laufen und in nächster Zeit 
eine Geschäftsordnung vorgelegt werden müsse. Das nächste Gespräch diesbezüglich findet auf 
Arbeitsebene am 06.07.05 statt. Der als Hauptorgan vorgesehene Rat der Metropolregion Nürnberg 
soll noch vor der Sommerpause erstmals zusammentreten. 
 
Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
Der Bericht hat einstimmig zur Kenntnis gedient. 
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TOP 11 Genehmigung der Niederschrift über die 238. Sitzung des Planungsausschusses 

des Planungsverbandes Industrieregion Mittelfranken vom 14. März 2005 
 
Wortmeldungen hierzu erfolgen nicht. 
 
Der Ausschuss genehmigt einstimmig die Niederschrift über die 238. öffentliche Sitzung des Pla-
nungsausschusses vom 14. März 2005 (Beilage 19). 
 
 
Herr LR Reich bedankt sich bei den Sitzungsteilnehmern und schließt die Sitzung um 11:31 Uhr. 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

gez. LR Reich 
 
 
 

Für die Geschäftsstelle:       Für das Protokoll: 
 
gez. Dr. Frommer        gez. Jäger 
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P l a n u n g s v e r b a n d  I n d u s t r i e r e g i o n  M i t t e l f r a n k e n  
 

Sitz Nürnberg 
Beilage 1 

239. Sitzung des Planungsausschusses am 30.05.2005 
 

Anwesenheitsliste 
 
 
 
 

Vorsitzender: 
 
LR Reich 
LRA Nbger. Land 

 
 
OBM Reimann 
BM Rupprecht 
BM Kelsch 
 

  

Lfd. 
Nr. 

Mitglieder 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter Unterschrift 

 Vertreter der kreisfreienStädte: 
1 OBM Dr. Maly BM Förther Dr. Frommer  
2 StR Prof. Dr. Beck StR Pabst StRin Heinemann  
3 StR Bloß StR Höffkes StRin Hölldobler-

Schäfer 
 

4 BM Dr. Gsell StRin Körber StRin Böhm  
5 StR Frieser StR Mägerlein StRin Bungartz  
6 StRin Höfler StR Sendner StR Brehm  
7 StR Scholz StR Meyer StRin Rauch  
8 StR Gradl StR Fischer StR Dr. Slavik  
9 StRin Dr. Prölß-

Kammerer 
StR Burkert StRin Blumenstetter entschuldigt 

10 StR Raschke StR Nitsch StR Ziegler  
11 StRin Soldner StR Riedel StR Lunz  
12 StRin Zerweck StR Schönfelder StRin Wild  
13 OBM Dr. Balleis berufsm. StR Bruse Fr. Willmann-Hohmann  
14 StR Thaler StRin Niclas StR Janik  
15 OBM Dr. Jung BM Träger StRin Dittrich  
16 berufsm. StR Mül-

ler 
StR Braun StR Dr. Schmidt  

17 OBM Reimann StBR Arnold StR Schmauser  
 Vertreter der Landkreise: 
18 LR Irlinger stv. LRin Knorr stv. LR Bachmayer  
19 BM Brehm BM Wersal BM Mitschke  
20 LRin Dr. Pauli stv. LR Fischer stv. LR Gottbehüt  
21 LR Reich stv. LR Dünkel BM Hirsch  
22 BM Pompl KRin Beck KR Hähnlein  
23 LR Eckstein KR Heiß KRin Dr. Nowotny  
 Vertreter der kreisangehörigen Gemeinden: 
24 BM Glässer BM Höhlein BM Gleitsmann  
25 BM Kohl BM Allar BM Obst  
26 BM Rupprecht BM Allgeyer BM Kögel  
27 BM Plattmeier BM Reh BM Steinbauer  
28 BM Kelsch BM Erdmann BM Schneider  
29 BM Böckeler BM Schuster BM Lerzer  
 



Weitere Teilnehmer: 

Reg.-Präs. I nhofer1Reg.-VizePräs. Grunwald 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Höhere Landesplanungsbehörde 

Regionsbeauftragter 



Beilaqe 2 

Planungsverband lndustrieregion Mittelfranken 

Sitz Nürnberg 

Vertreter der Organisationen des wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und kirch- 
lichen Lebens irn Bereich des Planungsverbandes Industrieregion Mittelfranken 

Anwesenheitsliste 

239. Planungsausschuss 30.05.2005 
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Beilage 3 
PLANUNGSVERBAND  INDUSTRIEREGION  MITTELFRANKEN 

SITZ NÜRNBERG 

 
 
 
1. Mitglieder des Planungsausschusses 
2. Herrn Reg.-Präsident Inhofer 
3. Oberste Landesplanungsbehörde 
4. Höhere Landesplanungsbehörde 
5. Regionsbeauftragter 
6. Vertreter der regionalen Organisationen 

 
Hauptmarkt 18/IV 
90403 Nürnberg  
 
Telefax 0911/231-5306 
e-mail: srd@stadt.nuernberg.de 
Internet: http://www.industrieregion-mittelfranken.de 
 
U-Bahn-Linie  1 
Haltestelle Lorenzkirche 
 
Konto Nr. 1 005 231 
Sparkasse Nürnberg 
BLZ 760 501 01 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Unser Zeichen Durchwahl-Nr. Datum
 SRD/PIM 

239 - Jä 
0911/231-5304 
Frau Jäger 

03.05.2005 

 
239. Sitzung des Planungsausschusses des Planungsverbandes Industrieregion Mittel-
franken am 30. Mai 2005 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die 239. öffentliche Sitzung des Planungsausschusses des Planungsverbandes Industrieregion Mit-
telfranken findet am 
 

Montag, den 30. Mai 2005, 10.30 Uhr, in Nürnberg, 
Rathaus Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal, Zi. 204/II 

 
statt. Zu dieser Sitzung lade ich ein. 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
1. Stellungnahme zu vorliegenden Bauleitplanentwürfen: 
 
1.1 Bebauungsplan zum Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. XV zum Bau eines Elektrofach-

marktes an der Würzburger Straße / Kapellenstraße der Stadt Fürth 
 
1.2 Vorhaben- und Erschließungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Pfarrer-Schmidt-

Straße“ der Stadt Baiersdorf, Lkr. Erlangen-Höchstadt 
 
1.3 Bebauungsplan Nr. 10 „Bahnhofsgelände“ der Gemeinde Hemhofen, Lkr. Erlangen-

Höchstadt 
 
1.4 Bebauungsplan Nr. I/16 für das Gebiet „Spechtweg“ des Marktes Heroldsberg, Lkr. Erlan-

gen-Höchstadt 
 
1.5 Bebauungsplan Nr. 9a „Gewerbegebiet Wachenroth“ (Änderung und Ergänzung) des Mark-

tes Wachenroth, Lkr. Erlangen-Höchstadt 
 
1.6 Bebauungsplan Nr. 15 „Horbach II“ des Marktes Wachenroth, Lkr. Erlangen-Höchstadt 
 
1.7 Erlass einer Ergänzungssatzung für den Ortsteil Keidenzell im Bereich „Hubertusstraße“ E 5 

„Keidenzell/Hubertusstraße“ der Stadt Langenzenn, Lkr. Fürth 
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1.8 Bebauungsplan Nr. 04/1 „Gewerbegebiet nördlich der Leichendorfer Straße“ der Stadt  
Oberasbach, Lkr. Fürth 

 
1.9 Bebauungsplan Nr. 73 „Steinbacher Straße“ im Ortsteil Ezelsdorf der Gemeinde Burgthann, 

Lkr. Nürnberger Land 
 
1.10 Bebauungsplan Nr. 92 für das Baugebiet „Nuschelberg“ und Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Stadt Lauf a. d. Pegnitz, Lkr. Nürnberger Land 
 
1.11 Bebauungsplan Nr. 11 für das Gebiet „Fürschwald I“ der Gemeinde Reichenschwand,  

Lkr. Nürnberger Land 
 
1.12 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Unter der Harrbruck“ des Marktes Allersberg, Lkr. 

Roth 
 
1.13 12. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 7 „Am Kastenfeldweg“, 

Gemarkung Gustenfelden im OT Kottensdorf der Gemeinde Rohr, Lkr. Roth 
 
1.14 11. Änderung des Flächennutzungsplanes, 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Am 

Wintergraben“ und Bebauungsplan Nr. 5 „Im Föhrle“, Gemarkung Regelsbach im OT Nems-
dorf der Gemeinde Rohr, Lkr. Roth 

 
2. Vollzug des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG); 

Verordnung über das geplante Landschaftsschutzgebiet im Gemeindegebiet Buckenhof,  
Lkr. Erlangen-Höchstadt 

 
3. 12. Änderung des Regionalplanes der Region Oberpfalz-Nord; 

Teilfortschreibung des Kapitels B I „Natur und Landschaft“; 
Naturpark Hirschwald südlich von Amberg; 
Beteiligungsverfahren 

 
4. 13. Änderung des Regionalplanes der Region Oberpfalz-Nord; 

Teilfortschreibung Hochwasserschutz; 
Beteiligungsverfahren 

 
 
Die Sitzungsunterlagen stehen im Internet unter www.industrieregion-mittelfranken.de zur Verfü-
gung bzw. werden den Ausschussmitgliedern nachgereicht. 
 
Die Planunterlagen liegen bis zur Sitzung bei der Geschäftsstelle des Planungsverbandes (Direkto-
rium Recht und Sicherheit der Stadt Nürnberg, 90403 Nürnberg, Rathaus Hauptmarkt 18, IV. Stock, 
Zi. 421) auf und können dort eingesehen werden. 
 
Für die Anreise bitten wir, öffentliche Verkehrsmittel zu benützen. 
 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
 
gez. 
 
 
Helmut Reich 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 
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Beilage 4 
PLANUNGSVERBAND  INDUSTRIEREGION  
MITTELFRANKEN 
 
 
 
 
1. Mitglieder des Planungsausschusses 
2. Herrn Reg.-Präsident Inhofer 
3. Oberste Landesplanungsbehörde 
4. Höhere Landesplanungsbehörde 
5. Regionsbeauftragter 
6. Vertreter der regionalen Organisationen 
 

 

Hauptmarkt 18/IV 
90403 Nürnberg  
 
Telefax: 0911/231-5306 
e-mail: srd@stadt.nuernberg.de 
Internet: http://www.industrieregion-mittelfranken.de 
 
U-Bahn-Linie  1 
Haltestelle Lorenzkirche 
 
Konto Nr. 1 005 231 
Sparkasse Nürnberg 
BLZ 760 501 01 
 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Unser Zeichen Durchwahl-Nr. Datum
 239 - Jä 0911/231-5304 20.05.2005 
 
 
 
239. Sitzung des Planungsausschusses des Planungsverbandes Industrieregion Mittelfran-
ken am 30. Mai 2005 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die mit Schreiben vom 03.05.2005 übersandte Tagesordnung der 239. öffentlichen Sitzung des Pla-
nungsausschusses am 30.05.2005 wird unter Abkürzung der Ladungsfrist um folgende Punkte er-
gänzt: 
 
1.15 Bebauungsplan Nr. T 382 – Reiterhof der Stadt Erlangen 
 
1.16 Bebauungsplan Nr. T 385 – Tennenlohe östl. BAB A 3 der Stadt Erlangen 
 
1.17 Bebauungsplan Nr. S-IV-04 „Wohnbebauung an der Lindenbachstraße“ der Stadt Schwa-

bach 
 
1.18 Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Gewerbegebiet Heßdorf Ost“ der Ge-

meinde Heßdorf, Lkr. Erlangen-Höchstadt 
 
1.19 Bebauungsplan Nr. 30 „Uttenreuth Nord I“ der Gemeinde Uttenreuth, Lkr. Erlangen-

Höchstadt 
 
1.20 Erweiterung des Sanierungsgebietes um den Entwicklungsbereich zwischen Innenstadt und 

Frankenalb Therme der Stadt Hersbruck, Lkr. Nürnberger Land 
 
1.21 Bebauungsplan Nr. 51 für das Scheindel-Areal „zwischen Friedrichstraße und Steingasse“ 

mit Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 Verkehrsknotenpunkt „Scharfes Eck“ der Stadt 
Hersbruck, Lkr. Nürnberger Land 

 
1.22 5. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde Schwarzenbruck, 

Lkr. Nürnberger Land 
- nochmalige Behandlung; mündl. Bericht des Regionsbeauftragten - 

 
1.23 Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Kalchreuth, Lkr. Erlangen-Höchstadt 

- nochmalige Behandlung; mündl. Bericht des Regionsbeauftragten - 
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5. Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG); 

Anhörung der Behörden und Organisationen nach §§ 5 und 38 FlurbG für das geplante Ver-
fahren Dürrenmungenau II, Stadt Abenberg, Lkr. Roth 

 
6. Erlass einer neuen Bannwaldverordnung für den Sebalder Reichswald durch das Land-

ratsamt Erlangen-Höchstadt 
 
7. Durchführung eines Raumordnungsverfahrens (ROV) zur Anbindung des Flughafens Nürn-

berg an die Bundesautobahn A 3; 
Anhörungsverfahren 

 
8. Elfte Änderung des Regionalplans Industrieregion Mittelfranken (7), 

Änderung des bisherigen Kapitels B IX Verkehr und Nachrichtenwesen; 
Berichtigung der Beschlussfassung vom 31.01.2005 

 
9. Sechste und Neunte Änderung des Regionalplans Industrieregion Mittelfranken (7), 

Änderung des bisherigen Kapitels B X Energieversorgung; 
Beschlussfassung 

 
10. Metropolregion Nürnberg 

Bericht über den aktuellen Stand 
 
11. Genehmigung der Niederschrift über die 238. Sitzung des Planungsausschusses des Pla-

nungsverbandes Industrieregion Mittelfranken vom 14.03.2005 
 
 
Die Sitzungsunterlagen liegen für die Ausschussmitglieder bei und stehen darüber hinaus im Inter-
net unter www.industrieregion-mittelfranken.de zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
 
 
Helmut Reich 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 



- 15 - 
 

 

Planungsverband Industrieregion Mittelfranken    Beilage 5 
239. Sitzung des Planungsausschusses 
 
 
Bauleitplanentwürfe; 
 
1.1 Bebauungsplan zum Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. XV zum Bau eines Elektro-

fachmarktes an der Würzburger Straße / Kapellenstraße der Stadt Fürth 
 
1.2 Vorhaben- und Erschließungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Pfarrer-

Schmidt-Straße“ der Stadt Baiersdorf, Lkr. Erlangen-Höchstadt 
 
1.3 Bebauungsplan Nr. 10 „Bahnhofsgelände“ der Gemeinde Hemhofen, Lkr. Erlangen-

Höchstadt 
 
1.4 Bebauungsplan Nr. I/16 für das Gebiet „Spechtweg“ des Marktes Heroldsberg, Lkr. 

Erlangen-Höchstadt 
 
1.5 Bebauungsplan Nr. 9a „Gewerbegebiet Wachenroth“ (Änderung und Ergänzung) des 

Marktes Wachenroth, Lkr. Erlangen-Höchstadt 
 
1.6 Bebauungsplan Nr. 15 „Horbach II“ des Marktes Wachenroth, Lkr. Erlangen-Höchstadt 
 
1.7 Erlass einer Ergänzungssatzung für den Ortsteil Keidenzell im Bereich „Hubertusstra-

ße“ E 5 „Keidenzell/Hubertusstraße“ der Stadt Langenzenn, Lkr. Fürth 
 
1.8 Bebauungsplan Nr. 04/1 „Gewerbegebiet nördlich der Leichendorfer Straße“ der Stadt 

Oberasbach, Lkr. Fürth 
 
1.9 Bebauungsplan Nr. 73 „Steinbacher Straße“ im Ortsteil Ezelsdorf der Gemeinde Burg-

thann, Lkr. Nürnberger Land 
 
1.10 Bebauungsplan Nr. 92 für das Baugebiet „Nuschelberg“ und Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Stadt Lauf a. d. Pegnitz, Lkr. Nürnberger Land 
 
1.11 Bebauungsplan Nr. 11 für das Gebiet „Fürschwald I“ der Gemeinde Reichenschwand, 

Lkr. Nürnberger Land 
 
1.12 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Unter der Harrbruck“ des Marktes Allers-

berg, Lkr. Roth 
 
1.13 12. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 7 „Am Kastenfeld-

weg“, Gemarkung Gustenfelden im OT Kottensdorf der Gemeinde Rohr, Lkr. Roth 
 
1.15 Bebauungsplan Nr. T 382 – Reiterhof der Stadt Erlangen 
 
1.16 Bebauungsplan Nr. T 385 – Tennenlohe östl. BAB A 3 der Stadt Erlangen 
 
1.17 Bebauungsplan Nr. S-IV-04 „Wohnbebauung an der Lindenbachstraße“ der Stadt 

Schwabach 
 
1.18 Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Gewerbegebiet Heßdorf Ost“ der 

Gemeinde Heßdorf, Lkr. Erlangen-Höchstadt 
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1.19 Bebauungsplan Nr. 30 „Uttenreuth Nord I“ der Gemeinde Uttenreuth, Lkr. Erlangen-

Höchstadt 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

-öffentlich- 
-einstimmig- 

 
 
 

 I. Gegen die vorstehend genannten Bauleitplanentwürfe werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 
 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 

 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 

  Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 6 
239. Sitzung des Planungsausschusses  
 
 
 
 
 
 
Bauleitplanentwurf; 
1.14 11. Änderung des Flächennutzungsplanes, 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 

„Am Wintergraben“ und Bebauungsplan Nr. 5 „Im Föhrle“, Gemarkung Regelsbach im 
OT Nemsdorf der Gemeinde Rohr, Lkr. Roth 

 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- 17 : 10 Stimmen - 

 
 
 

 
 I. Der Stellungnahme des Regionsbeauftragten bei der Regierung von Mittelfranken  

vom 20.04.2005 wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass durch die Überplanung neues 
Baurecht über den Bestandsschutz hinaus nicht entstehen darf. 

 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
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REGIONSBEAUFTRAGTER 
FÜR DIE INDUSTRIEREGION MITTELFRANKEN (7) 
 

BEI DER REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach 
 
 
Planungsverband 
Industrieregion Mittelfranken 
Hauptmarkt 18/IV 
 
90317 Nürnberg 

 
 

  
 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail: ludwig.fugmann@reg-mfr.bayern.de 

Telefon  /  Fax 
0981 53- 

Erreichbarkeit 
      

Datum 
SRD/PIM, 239-Jä 
30.03.2005 

350/RB7 - 8593.7 RH 
      1676 / 1773 Zi. Nr. Th 3 20.04.2005

 
Anlagen: alle Anlagen i.R. 
 
11. Änderung des Flächennutzungsplanes,  
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Am Wintergraben“,  
Bebauungsplan Nr. 5 „Im Föhrle“ der Gemeinde Rohr, Landkreis Roth 
 
 
Die Gemeinde Rohr (1970: 2.503 Ew.; 1990: 2.899 Ew.; 2000: 3.262 Ew. 2003: 3.310 Ew.) hat die 
o.g. Bauleitplanänderungen bzw. -entwürfe vorgelegt und um Stellungnahme aus regionalplaneri-
scher Sicht gebeten, wobei die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 3 (ca. 2,4 ha WA) und den Bebauungsplan-Entwurf Nr. 5 (ca. 3,3 ha WA) bein-
haltet. 
 
Beide Gebiete sind bisher im Flächennutzungsplan als Wochenendhausgebiete dargestellt, die nun 
aufgrund anstehender und geplanter Erschließungsmaßnahmen in stark durchgrünte allgemeine 
Wohngebiete umgewandelt werden sollen. Dabei ist eine erhebliche Ausweitung der bebaubaren 
Flächen vorgesehen. Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 3 sollen zu den 9 bestehenden Häusern 
7 neue Einfamilienhäuser hinzukommen. Mit einem Zuwachs von bisher 22 auf 43 Einwohner wird 
gerechnet. Im Bereich des Bebauungsplan- Entwurfes Nr. 5 sollen zu den 14 bestehenden Häusern 
13 neu hinzukommen. Die Bevölkerungszahl soll von 41 auf 80 ansteigen. 
 
Beide Baugebiete liegen bisher abseits weiterer Bebauung, weitgehend isoliert im Wald, am Süd-
rand des Zwieselbachtales. Der Wald im Anschluss an die beiden bisherigen Wochenendhausge-
biete ist im Regionalplan als Gebiet, das zu Bannwald erkärt werden soll ausgewiesen (vgl. RP 7 
Karte 3 „Landschaft und Erholung“) und durch Verordnung des Landratsamtes Roth als Bannwald 
festgesetzt. Der Wald und darüber hinaus das angrenzende Zwieselbachtal sind im Regionalplan 
als landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen (vgl. RP 7 Karte 3 „Landschaft und Erholung“) 
und zusätzlich als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Die geplante Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 3 greift im östlichen Bereich z.T. in das Landschaftsschutzgebiet ein. 
 
Das Vorhaben der Gemeinde Rohr ist nach Auffassung des Regionsbeauftragten als Landschafts-
zersiedelung zu werten, auch wenn durch die beiden weitgehend für Wohnzwecke umfunktionierten 
Wochenendhausgebiete bereits Fakten geschaffen wurden. 
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Gemäß LEP B VI 1 soll die Zersiedelung der Landschaft verhindert werden und gemäß LEP B VI 
1.8 sollen besonders schützenswerte Landschaftsteile sowie der Zugang zu diesen grundsätzlich 
von einer Bebauung freigehalten werden. Dies gilt u.a. insbesondere für Landschaftsschutzgebiete 
und Bannwälder sowie deren unmittelbare Randzonen. 
 
Aus diesen Gründen wird empfohlen, Bedenken gegen das Vorhaben der Gemeinde Rohr geltend 
zu machen, auch wenn es aufgrund der bestehenden Situation wohl nicht gänzlich zu verhindern 
sein wird. Zumindest sollte auf den Teil des Bebauungsplanes Nr. 3, der im Landschaftsschutzge-
biet liegt, verzichtet werden. Die geplante Anzahl neuer Häuser sollte deutlich reduziert werden. 
Darüber hinaus ist aufgrund des Walderhaltungszieles im großen Verdichtungsraum Nürn-
berg/Fürth/Erlangen (vgl. RP 7 B III 4.1) Ersatzaufforstung für geplante Waldinanspruchnahmen zu 
fordern. 
 
 
             
             
              
             
Dr. Fugmann 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 7 
239. Sitzung des Planungsausschusses  
 
 
 
 
 
 
Bauleitplanentwurf; 
1.20 Erweiterung des Sanierungsgebietes um den Entwicklungsbereich zwischen Innen-

stadt und Frankenalb Therme der Stadt Hersbruck, Lkr. Nürnberger Land 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Der Stellungnahme des Regionsbeauftragten bei der Regierung von Mittelfranken  

vom 04.05.2005 wird zugestimmt. 
 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
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REGIONSBEAUFTRAGTER 
FÜR DIE INDUSTRIEREGION MITTELFRANKEN (7) 
 

BEI DER REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach 
 
 
Planungsverband 
Industrieregion Mittelfranken 
Hauptmarkt 18/IV 
 
90317 Nürnberg 

 
 

  
 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail: ludwig.fugmann@reg-mfr.bayern.de 

Telefon  /  Fax 
0981 53- 

Erreichbarkeit 
      

Datum 
SRD/PIM, 239-Jä 
25.04.2005 

350/RB7 - 8593.7 LAU 
 1676 / 1773 Zi. Nr. Th 3 04.05.2005

 
Anlagen: alle Anlagen i.R. 
 
 
Erweiterung des Sanierungsgebietes um den Entwicklungsbereich zwischen Innenstadt und 
Frankenalb Therme der Stadt Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land 
 
 
 
Das bisherige Sanierungsgebiet der Stadt Hersbruck (1970: 10.478 Ew.; 1990: 11.961 Ew.; 2000: 
12.316 Ew. 2003: 12.418 Ew.) wurde 1987 rechtsverbindlich festgelegt. Zahlreiche Maßnahmen 
wurden zwischenzeitlich umgesetzt. Im Entwicklungsbereich um die neu errichtete Frankenalb Ther-
me soll nach Auffassung der Stadt Hersbruck kein separates Zentrum neben der Innenstadt entste-
hen. Vielmehr ist beabsichtigt, durch die Erweiterung des Sanierungsgebietes um ca. 58,3 ha, eine 
bessere Verknüpfung des Entwicklungsbereiches Frankenalb Therme mit der Innenstadt zu errei-
chen. 
 
Aus regionalplanerischer Sicht trägt das geplante Vorhaben zur Realisierung der Ziele zum Ausbau 
des Mittelzentrums Hersbruck, insbesondere hinsichtlich der Beseitigung städtebaulich-funktionaler 
Mängel bei (vgl. RP 7 A V 2.3.1). Es wird daher empfohlen, keine grundsätzlichen Einwendungen zu 
erheben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das geplante Erweiterungsgebiet einen Teilbe-
reich der Pegnitzaue mit einbezieht, der im Regionalplan als regionaler Grünzug ausgewiesen ist 
(vgl. RP 7 B I 2.1 und Karte 2 „Siedlung und Versorgung“). In regionalen Grünzügen sollen gemäß 
LEP B VI 1.7 Planungen und Maßnahmen unterbleiben, die die Funktion der regionalen Grünzüge 
beeinträchtigen. Dies ist bei der Planung und Realisierung von Einzelmaßnahmen zu beachten. 
 
 
             
             
             
             
 
Dr. Fugmann 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 8 
239. Sitzung des Planungsausschusses  
 
 
 
 
 
 
Bauleitplanentwurf; 
1.21 Bebauungsplan Nr. 51 für das Scheindel-Areal „zwischen Friedrichstraße und Stein-

gasse“ mit Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 Verkehrsknotenpunkt „Scharfes 
Eck“ der Stadt Hersbruck, Lkr. Nürnberger Land 

 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Der Stellungnahme des Regionsbeauftragten bei der Regierung von Mittelfranken  

vom 04.05.2005 wird zugestimmt. 
 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
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REGIONSBEAUFTRAGTER 
FÜR DIE INDUSTRIEREGION MITTELFRANKEN (7) 
 

BEI DER REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach 
 
 
Planungsverband 
Industrieregion Mittelfranken 
Hauptmarkt 18/IV 
 
90317 Nürnberg 

 
 

  
 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail: ludwig.fugmann@reg-mfr.bayern.de 

Telefon  /  Fax 
0981 53- 

Erreichbarkeit 
      

Datum 
SRD/PIM, 239-Jä 
25.04.2005 

350/RB7 - 8593.7 LAU 
 1676 / 1773 Zi. Nr. Th 3 04.05.2005

 
Anlagen: alle Anlagen i.R. 
 
 
Bebauungsplan Nr. 51 für das Scheindel-Areal „zwischen Friedrichstraße und Steingasse“ 
mit Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 Verkehrsknotenpunkt „Scharfes Eck“ der Stadt 
Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land 
 
 
 
Die Stadt Hersbruck (1970: 10.478 Ew.; 1990: 11.961 Ew.; 2000: 12.316 Ew. 2003: 12.418 Ew.) 
beabsichtigt mit dem o.g. Bauleitplanverfahren die Zulassung von großflächigem Einzelhandel (Su-
permarkt mit Getränkemarkt), Beherbergungsbetrieben und sonstigem Einzelhandel auf dem ehe-
maligen „Scheindel-Areal“ (ca. 1,5 ha) sowie die Lösung der durch die Umnutzung zu erwartenden 
zusätzlichen Verkehrsprobleme am Kreuzungspunkt „Scharfes Eck“. 
 
Es handelt sich um ein zentral gelegenes innerstädtisches Areal. Der Umfang der geplanten Einzel-
handelsnutzung entspricht der landesplanerischen Beurteilung vom 24.01.2005. 
 
Aus regionalplanerischer Sicht trägt das geplante Vorhaben zur Realisierung der Ziele zum Ausbau 
des Mittelzentrums Hersbruck bei (vgl. RP 7 A V 2.3.1). Es wird daher empfohlen, keine Einwen-
dungen geltend zu machen. 
 
             
             
              
             
 
Dr. Fugmann 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 9 
239. Sitzung des Planungsausschusses  
 
 
 
 
 
 
Bauleitplanentwurf; 
1.22 5. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde Schwarzen-

bruck, Lkr. Nürnberger Land 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Der Planung wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass die ursprünglich dargestellte Mischbauflä-

che ersatzlos entfällt, im Ortsteil Lindelburg die Grünzäsur erhalten bleibt ebenso wie das kar-
tierte Biotop (durch Verbindung einer entsprechenden Schutzzone mit dem vorhandenen Wald 
– ggf. Ersatz an anderer Stelle) und die Wohnbauflächen entsprechend reduziert werden. 

 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 10 
239. Sitzung des Planungsausschusses  
 
 
 
 
 
 
Bauleitplanentwurf; 
1.23 Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Kalchreuth, Lkr. Erlangen-

Höchstadt 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Der Stellungnahme des Regionsbeauftragten bei der Regierung von Mittelfranken  

vom 28.02.2005 wird zugestimmt. 
 
  Beim Gewerbegebiet im Anschluss an das des Marktes Heroldsberg sollte aus Gründen des 

Landschaftsschutzes darauf geachtet werden, dass evtl. künftige Erweiterungen sich nicht auf 
den Kalchreuther Höhenrücken erstrecken. 

 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
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REGIONSBEAUFTRAGTER 
FÜR DIE INDUSTRIEREGION MITTELFRANKEN (7) 
 

BEI DER REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach 
 
 
Planungsverband 
Industrieregion Mittelfranken 
Hauptmarkt 18/IV 
 
90317 Nürnberg 

 
 

  
 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail: ludwig.fugmann@reg-mfr.bayern.de 

Telefon  /  Fax 
0981 53- 

Erreichbarkeit 
      

Datum 
SRD/PIM, 238-Jä 
21.02.2005 

350/RB7 - 8593.7 ERH 
      6 76  /  7 73 Zi. Nr. Th 3 28.02.2005

 
 
Anlagen: 
alle Anlagen i.R. 
 
 
Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Kalchreuth, Landkreis Erlangen-
Höchstadt 
 
 
Die Gemeinde Kalchreuth (1970: 1.873 Ew.; 1990: 2.633 Ew.; 2000: 3.006 Ew. 2003: 3.029 Ew.) 
verfügt über einen Flächennutzungsplan aus dem Jahre 1981. Ausgehend von der bisherigen und 
der geplanten weiteren Entwicklung, wird der Flächennutzungsplan fortgeschrieben und ein Land-
schaftsplan neu aufgestellt. 
 
Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wurde ermittelt, dass die Gemeinde 
Kalchreuth noch über ca. 7,8 ha Baulandreserven verfügt (OT Kalchreuth: ca. 1,6 ha, OT Käswasser: 
ca. 5,1 ha, OT Röckenhof: ca. 1,1 ha). 
 
Aufgrund der vorhandenen Baulandreserven und einer prognostizierten Bevölkerungsentwicklung 
werden lediglich kleinere Neudarstellungen von Bauflächen vorgenommen: 
 
 

Ortsteil 
 

Wohnbaufläche 
ha 

 
gemischte Baufläche 

ha 

 
gewerbliche Baufläche 

ha 
 
Kalchreuth 

 
0,7 

 
0,9 

 
3,1 

 
Käswasser 

 
0,3 

 
- 

 
2,4 

 
Röckenhof 

 
0,6 

 
- 

 
0,9 

 
Laut Erläuterungsbericht, S. 41, ist die Verfügbarkeit der Flächen zur Erweiterung (ca. 2,4 ha) des 
bestehenden Gewerbegebietes „Kaufleite“ im OT Käswasser noch ungeklärt. Deshalb wurde die 
Neudarstellung einer weiteren gewerblichen Baufläche (ca. 3,1 ha) im Anschluss an das Gewerbe-
gebiet des Marktes Heroldsberg (Fa. Schwan-Stabilo) vorgesehen. 
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Aus regionalplanerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Größenordnung der geplanten 
Neudarstellungen von Bauflächen, zumal die Gemeinde Kalchreuth über eine sehr gute ÖPNV-
Anbindung (Gräfenbergbahn) verfügt. Dies gilt im Prinzip auch für die gewerblichen Bauflächen. 
Hier ist allerdings die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes im OT Käswasser aufgrund der 
landschaftlich exponierten Lage nicht unproblematisch. Da die Flächenverfügbarkeit noch ungeklärt 
zu sein scheint, sollte auf diese geplante gewerbliche Baufläche verzichtet werden. 
 
Es wird empfohlen, keine weiteren Einwendungen zu erheben. 
 
             
             
             
             
Dr. Fugmann 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 11 
239. Sitzung des Planungsausschusses – TOP 2 
 
 
 
 
 
 
Vollzug des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG); 
Verordnung über das geplante Landschaftsschutzgebiet im Gemeindegebiet  
Buckenhof, Lkr. Erlangen-Höchstadt 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Der Stellungnahme des Regionsbeauftragten bei der Regierung von Mittelfranken  

vom 17.03.2005 wird zugestimmt. 
 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
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REGIONSBEAUFTRAGTER 
FÜR DIE INDUSTRIEREGION MITTELFRANKEN (7) 
 

BEI DER REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach 
 
 
Planungsverband 
Industrieregion Mittelfranken 
Hauptmarkt 18/IV 
 
90317 Nürnberg 

 
 

  
 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail: ludwig.fugmann@reg-mfr.bayern.de 

Telefon  /  Fax 
0981 53- 

Erreichbarkeit 
      

Datum 
SRD/PIM, 239-Jä 
08.03.2005 

350/RB7 - 8592.71 
      1676  /  1773 Zi. Nr. Th 3 17.03.2005

 
 
 
 
Vollzug des BayerischenNaturschutzgesetzes (BayNatSchG); Verordnung über das geplante 
Landschaftsschutzgebiet im Gemeindegebiet Buckenhof, Landkreis Erlangen-Höchstadt 
 
 
Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt beabsichtigt den Erlass einer Landschaftsschutzgebietsverord-
nung in der Gemeinde Buckenhof. Das geplante Schutzgebiet hat eine Größe von ca. 64,15 ha. 
 
Zweck der Festsetzung ist insbesondere die Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes, die Be-
wahrung der Vielfalt und Eigenart des Landschaftsbildes und die Verhinderung des Eindringens wesens-
fremder Nutzungen. Von hoher Bedeutung für den Artenschutz (vor allem Amphibien und Vögel) ist ins-
besondere die auf langen Strecken unzerschnittene Verbindung zwischen dem Talraum und den randli-
chen Waldgebieten mit ihren hohen Grundwasserständen. 
 
Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass das geplante Lanschaftsschutzgebiet im Regionalplan 
als Teilgebiet des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes „Talräume und talbegleitende Wälder im Mit-
telfränkischen Becken“ ausgewiesen ist (vgl. RP 7 B I 2.2.2 und Karte 3 „Landschaft und Erholung“). 
Es schließt unmittelbar an das im Stadtgebiet von Erlangen im Schwabachtal ausgewiesene Land-
schaftsschutzgebiet an.  
 
Darüber hinaus ist das geplante Landschaftsschutzgebiet Teil des regionalen Grünzuges „Schwa-
bachtal (zur Regnitz)“, der erhalten werden soll (vgl. RP 7 B I 2.1 und Karte 2 „Siedlung und Versor-
gung“) oder als Gebiet ausgewiesen, das zu Bannwald erkärt werden soll (vgl. RP 7 B III 4.2 und 
Karte 3 „Landschaft und Erholung“).  
 
Es wird deshalb empfohlen, keine Einwendungen zu erheben. 
 
      
Dr. Fugmann 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 12 
239. Sitzung des Planungsausschusses – TOP 3 
 
 
 
 
 
12. Änderung des Regionalplanes der Region Oberpfalz-Nord; 
Teilfortschreibung des Kapitels B I „Natur und Landschaft“; 
Naturpark Hirschwald südlich von Amberg; 
Beteiligungsverfahren 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Der Stellungnahme des Regionsbeauftragten bei der Regierung von Mittelfranken  

vom 19.04.2005 wird zugestimmt. 
 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
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REGIONSBEAUFTRAGTER 
FÜR DIE INDUSTRIEREGION MITTELFRANKEN (7) 
 

BEI DER REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach 
 
 
Planungsverband 
Industrieregion Mittelfranken 
Hauptmarkt 18/IV 
 
90317 Nürnberg 

 
 

  
 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail: ludwig.fugmann@reg-mfr.bayern.de 

Telefon  /  Fax 
0981 53- 

Erreichbarkeit 
      

Datum 
SRD/PIM, 239-Jä 
30.03.2005 

350/RB7 - 8590.73 
      1676  /  1773 Zi. Nr. Th 3 19.04.2005

 
Anlagen: alle Anlagen i.R. 
 
 
12. Änderung des Regionalplanes der Region Oberpfalz-Nord; 
Teilfortschreibung des Kapitels B I „Natur und Landschaft“; 
Naturpark Hirschwald südlich von Amberg 
Beteiligungsverfahren 
 
 
 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz-Nord hat beschlossen, das 
Beteiligungsverfahren zur 12. Änderung des Regionalplans durchzuführen. 
 
Die Änderung beinhaltet eine Zielergänzung im Kapitel B I Natur und Landschaft hinsichtlich eines für 
die Festsetzung als Naturpark geeigneten Gebietes südlich von Amberg. 
 
Belange der Industrieregion Mittelfranken werden nicht berührt. Es wird empfohlen, keine Einwen-
dungen zu erheben. 
 
 
    
    
    
    
 
 
Dr. Fugmann 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 13 
239. Sitzung des Planungsausschusses – TOP 4 
 
 
 
 
 
 
13. Änderung des Regionalplanes der Region Oberpfalz-Nord; 
Teilfortschreibung Hochwasserschutz; 
Beteiligungsverfahren 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Der Stellungnahme des Regionsbeauftragten bei der Regierung von Mittelfranken  

vom 19.04.2005 wird zugestimmt. 
 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
 



- 33 - 
 

 

 
REGIONSBEAUFTRAGTER 
FÜR DIE INDUSTRIEREGION MITTELFRANKEN (7) 
 

BEI DER REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach 
 
 
Planungsverband 
Industrieregion Mittelfranken 
Hauptmarkt 18/IV 
 
90317 Nürnberg 

 
 

  
 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail: ludwig.fugmann@reg-mfr.bayern.de 

Telefon  /  Fax 
0981 53- 

Erreichbarkeit 
      

Datum 
SRD/PIM, 239-Jä 
30.03.2005 

350/RB7 - 8590.73 
      1676  /  1773 Zi. Nr. Th 3 19.04.2005

 
Anlagen: alle Anlagen i.R. 
 
 
13. Änderung des Regionalplanes der Region Oberpfalz-Nord; 
Teilfortschreibung Hochwasserschutz; 
Beteiligungsverfahren 
 
 
 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz-Nord hat beschlossen, das 
Beteiligungsverfahren zur 13. Änderung des Regionalplans durchzuführen. 
 
Die Änderung beinhaltet die Hochwasservorsorge im Rahmen des Regionalplans. Dabei sollen Über-
schwemmungsgebiete in ihrer Funktion als natürliche Rückhalteräume erhalten und von konkurrie-
renden Nutzungen freigehalten werden. Die Sicherung der Überschwemmungsgebiete soll anhand 
von Vorranggebieten Hochwasser erfolgen. 
 
Dies entspricht inhaltlich der Siebten Änderung des Regionalplans der Industrieregion Mittelfranken, 
die derzeit der Regierung von Mittelfranken zur Genehmigung vorliegt. Da die Beziehungen zwischen 
der Industrieregion Mittelfranken und der Region Oberpfalz-Nord im Hinblick auf gemeinsame Fluss-
gebiete nur von untergeordneter Bedeutung sind, bestehen aus der Sicht der Region 7 keine grund-
sätzlichen Einwendungen gegen die 13. Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord. Es sollte ledig-
lich geprüft werden, ob das geplante Vorranggebiet Hochwasser HS 11 Högenbach der Region 7 
östlich Hartmannshof (Gemeinde Pommelsbrunn) über die Regionsgrenze zur Oberpfalz-Nord ver-
längert werden kann, damit das Vorranggebiet nicht an der Regionsgrenze endet. 
 
    
    
Dr. Fugmann 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 14 
239. Sitzung des Planungsausschusses – TOP 5 
 
 
 
 
 
 
Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG); 
Anhörung der Behörden und Organisationen nach §§ 5 und 38 FlurbG für das geplante Ver-
fahren Dürrenmungenau II, Stadt Abenberg, Lkr. Roth 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Der Stellungnahme des Regionsbeauftragten bei der Regierung von Mittelfranken  

vom 04.05.2005 wird zugestimmt. 
 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
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REGIONSBEAUFTRAGTER 
FÜR DIE INDUSTRIEREGION MITTELFRANKEN (7) 
 

BEI DER REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach 
 
 
Planungsverband 
Industrieregion Mittelfranken  
 
Hauptmarkt 18/IV 
 
90317 Nürnberg 

 
 

  
 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail:      @reg-mfr.bayern.de 

Telefon  /  Fax 
0981 53- 

Erreichbarkeit 
      

Datum 
SRD/PIM, 239-Jä 
25.04.2005 

350/RB 7 - 8595.71  
Dr. Fugmann  1676  /  1773  Zi. Nr. Th 3 04.05.2005

 
 
Alle Unterlagen i.R.  
 
 
 
Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG); 
Anhörung der Behörden und Organisationen nach §§ 5 und 38 FlurbG für das geplante Ver-
fahren Dürrenmungenau II, Stadt Abenberg, Landkreis Roth  
 
 
 
 
Die Direktion für Ländliche Entwicklung Ansbach hat mitgeteilt, dass die Einleitung des o.a. Verfah-
rens (Flurneuordnung und Dorferneuerung) für das 1. Halbjahr 2006 vorgesehen ist. Das Verfah-
rensgebiet soll die gesamte Gemarkung Dürrenmungenau umfassen. 
 
Einwendungen gegen die Einleitung des Verfahrens bestehen aus regionalplanerischer Sicht nicht, 
da entsprechend RP 7 B III 3.2 eine Neuordnung der Grundbesitzverhältnisse durch Flurbereinigung 
u.a. im Nahbereich Abenberg angestrebt werden soll.  
 
             
             
             
             
 
Dr. Fugmann 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 15 
239. Sitzung des Planungsausschusses – TOP 6 
 
 
 
 
 
 
Erlass einer neuen Bannwaldverordnung für den Sebalder Reichswald durch das Landratsamt 
Erlangen-Höchstadt 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Der Stellungnahme des Regionsbeauftragten bei der Regierung von Mittelfranken  

vom 04.05.2005 wird zugestimmt. 
 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
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REGIONSBEAUFTRAGTER 
FÜR DIE INDUSTRIEREGION MITTELFRANKEN (7) 
 

BEI DER REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach 
 
 
Planungsverband 
Industrieregion Mittelfranken 
Hauptmarkt 18/IV 
 
90317 Nürnberg 

 
 

  
 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail: ludwig.fugmann@reg-mfr.bayern.de 

Telefon  /  Fax 
0981 53- 

Erreichbarkeit 
      

Datum 
SRD/PIM, 239-Jä 
25.04.2005 

350/RB7 - 8594.71 
      1676  /  1773 Zi. Nr. Th 3 04.05.2005

 
Anlagen: alle Anlagen i.R. 
 
 
Erlass einer neuen Bannwaldverordnung für den Sebalder Reichswald durch das Land-
ratsamt Erlangen-Höchstadt 
 
 
 
Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt erarbeitet eine neue Bannwaldverordnung für den Sebalder 
Reichswald. In diesem Zusammenhang ist beabsichtigt, neben dem ehemaligen Truppenübungsplatz 
Tennenlohe im Tennenloher Forst weitere Grundstücksflächen in den Gemarkungen Bruck, Utten-
reuth und Buckenhof in die Bannwaldverordnung einzubeziehen. Das Landratsamt bittet daher, die 
genannten Flächen in den Regionalplan aufzunehmen, da nach Art. 11 Abs. 1 BayWaldG die Bann-
waldverordnung den Vorgaben der Regionalplanung zu entsprechen habe und die genannten Flä-
chen noch nicht im Regionalplan enthalten seien. 
 
Dazu ist folgendes mitzuteilen: 
 
• Mit der Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG), i.Kr. seit 1. Januar 2005, 

wurde unter Art. 33 Änderungen anderer Gesetze der Art. 11 Abs. 1 BayWaldG dahingehend ge-
ändert, dass die Worte „soweit er in Plänen nach Art. 17 oder als einzelnes Ziel nach Art. 26 
BayLplG ausgewiesen ist“ gestrichen wurden. Der Regionalplan ist folglich in Zukunft nicht mehr 
die Vorgabe für den Erlass von Bannwaldverordnungen. 

• Dessen ungeachtet wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Bereich des ehemaligen Truppen-
übungsplatzes Tennenlohe im Tennenloher Forst bereits im Rahmen der Vierten Änderung des 
Regionalplans - mit Ausnahme einer Teilfläche innerhalb des Naturschutzgebietes Tennenloher 
Forst - als Gebiet, das zu Bannwald erklärt werden soll, ausgewiesen wurde (vgl. RP 7 Karte 3 
„Landschaft und Erholung“). Diese Änderung ist seit dem 01.01.1999 i.Kr. 

• Darüber hinaus wurden die vom Landratsamt Erlangen-Höchstadt genannten Grundstücksflächen 
in den Gemarkungen Bruck, Buckenhof und Uttenreuth im Rahmen der Zehnten Änderung des 
Regionalplans als Gebiete, die zu Bannwald erklärt werden sollen, in den Regionalplan aufge-
nommen (vgl. Flächen B 2 und B 3 des Tekturplanes 2 zu Karte 3 „Landschft und Erholung“). Die 
Zehnte Änderung liegt derzeit der Regierung von Mittelfranken zur Genehmigung vor. 
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• Auch wenn der Regionalplan in Zukunft nicht mehr die Vorgabe für die Bannwaldverordnungen 

darstellen wird, wird das Landratsamt Erlangen-Höchstadt gebeten, auch die Flächen B 4 bis B 15 
(vgl. Tekturplan 2 zu Karte 3 „Landschaft und Erholung“), die ebenfalls im Rahmen der Zehnten 
Änderung des Regionalplans in den Regionalplan aufgenommen wurden, beim Neuerlass der 
Bannwaldverordnung Sebalder Reichswald zu übernehmen, da es sich dabei um Ersatzflächen 
für andere, gerodete Bannwaldflächen handelt, die hier im Anschluss an den Bannwald wieder 
aufgeforstet wurden. 

 
 

 
 
 
 

Dr. Fugmann 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 16 
239. Sitzung des Planungsausschusses – TOP 7 
 
 
 
 
 
 
Durchführung eines Raumordnungsverfahrens (ROV) zur Anbindung des Flughafens  
Nürnberg an die Bundesautobahn A 3; 
Anhörungsverfahren 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Der Stellungnahme des Regionsbeauftragten bei der Regierung von Mittelfranken  

vom 12.05.2005 wird mit folgender Änderung des letzten Absatzes zugestimmt: 
 
Unter Berücksichtigung der Kriterien Minimierung der Eingriffe in die Umwelt, Verkehrswirksam-
keit und Kosten könnte dem Planungsfall 1.2: „Tunnel Ost direkt“ der Vorzug gegeben werden. 
Indes sprechen Gründe der Regionalplanung auch nicht gegen den Planungsfall 1.1 „Tunnel 
Ost indirekt“. 

 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
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REGIONSBEAUFTRAGTER 
FÜR DIE INDUSTRIEREGION MITTELFRANKEN (7) 
 

BEI DER REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach 
 
 
Planungsverband 
Industrieregion Mittelfranken 
Hauptmarkt 18/IV 
 
90317 Nürnberg 

 
 

  
 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail: ludwig.fugmann@reg-mfr.bayern.de 

Telefon  /  Fax 
0981 53- 

Erreichbarkeit 
      

Datum 
SRD/PIM, 239-Jä 
04.05.2005 

350/RB7.- 8595.713.3 
      1676  /  1773 Zi. Nr. Th 3 12.05.2005

 
 
 
 
Durchführung eines Raumordnungsverfahrens (ROV) zur Anbindung des Flughafens Nürn-
berg an die Bundesautobahn A 3; 
Anhörungsverfahren 
 
 
 
1. Projektbeschreibung 
Das Straßenbauamt Nürnberg hat mit Schreiben vom 31.03.2005 gem. Art. 22 Abs. 1 Bayerisches Lan-
desplanungsgesetz (BayLplG) in Verbindung mit § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) bei der Regierung 
von Mittelfranken - höhere Landesplanungsbehörde - Antrag auf Durchführung eines Raumordnungsver-
fahrens (ROV) zum Bau einer Verbindungsstraße von der Bundesautobahn A 3 (Nürnberg - Würzburg - 
Frankfurt/M) westlich an Buchenbühl (Stadt Nürnberg) vorbei durch den Reichswald zum Flughafen 
Nürnberg gestellt. Für die Durchführung dieses Raumordnungsverfahrens ist gem. Art. 22 Abs. 2 
BayLplG die Regierung von Mittelfranken - höhere Landesplanungsbehörde - zuständig und hat um Stel-
lungnahme aus regionalplanerischer Sicht gebeten. 
 
Das Vorhaben wird vom Straßenbauamt Nürnberg damit begründet, dass die regionale bzw. über-
regionale Anbindung des Flughafens Nürnberg an die Autobahn unzureichend ist. Bezüglich der 
Erreichbarkeit von der Autobahn aus befinde sich der Flughafen Nürnberg im bundesweiten Ver-
gleich von Flughäfen mit Passagieraufkommen von weniger als 10 Mio. Fluggästen im hinteren Drit-
tel. Ziel- und Quellverkehr seien etwa zur Hälfte zum Stadtgebiet (hier gute Anbindung durch die U-
Bahn) und zur Hälfte zur Autobahn orientiert. Das gesamte Verkehrsaufkommen (zur Autobahn) 
müsse heute über den Bierweg und die Marienbergstraße abgewickelt werden. Beide Straßen führ-
ten teilweise durch Wohngebiete und wiesen schon heute aktuelle Verkehrsbelastungen von über 
22 000 Kfz./Tag (Marienbergstraße) und 17 000 Kfz./Tag (Bierweg) auf. Es komme häufig zu Ver-
kehrsbehinderungen. Eine direkte Verkehrsanbindung des Flughafens von Norden (direkt von der A 
3 her) könne zum einen die Erreichbarkeit des Flughafens von Westen, Norden und Süden ent-
scheidend verbessern (kürzere Anfahrt; beachtliche Zeitersparnis) und zum anderen die Verkehrs-
verhältnisse im Nürnberger Norden wirkungsvoll entspannen. 
 
Das Straßenbauamt Nürnberg hat für die geplante Flughafenanbindung drei Planfälle mit weiteren Un-
tervarianten definiert und in einer 1. Stufe bewertet, mit dem Ergebnis, dass der 3. Planfall „Ausbau Ma-
rienbergstraße/Flughafenstraße“ nicht weiterverfolgt wurde.  
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In einer 2. Bewertungsstufe wurden weitere Trassen ausgeschieden, bei denen nach Einschätzung des 
Straßenbauamtes nicht mit einer raumordnerischen Akzeptanz bzw. mit einer späteren Genehmigungs-
fähigkeit gerechnet werden kann: 
• Planfall 1.3 „westlich des Golfplatzes und Untertunnelung des Flugfeldes“ 
• Planfälle 2.1 und 2.2 „Anbindung über B4/B2 höhengleich bzw. höhenfrei “. 
 
Somit stehen im Raumordnungsverfahren lediglich drei Trassenvarianten zur Beurteilung:  
 
Planungsfall 1.1: „Tunnel Ost indirekt“ 
Die Trasse beginnt an einer neu zu errichtenden Anschlussstelle an der BAB A 3 etwa bei km 390,8 
zwischen des AS Tennenlohe und der AS Nürnberg Nord. Die Trasse verläuft dann in südlicher 
Richtung in etwa 360 m Abstand zur Wohnbebauung von Buchenbühl. Der minimale Abstand zum 
„Golf-Club am Reichswald“ beträgt rd. 120 m. Ab einer Entfernung von ca. 300 m zum nördlichen 
Rand des Flughafens wird die Trasse über Rampen abgesenkt und geht nach 200 m in einen Tun-
nel über. Im Bereich des gesamten Flugfeldes verläuft die Trasse in Tunnellage. 
Nach der Querung des Flugfeldes wird die Trasse weiter in Tunnellage zwischen Cargo Center 1 und 2 
geführt. Die Gesamttunnellänge beträgt ca. 1100 m. Südlich des Bucher Landgrabens wird die Trasse 
wieder an die Oberfläche geführt und ist im Bereich der Querung mit der U-Bahn-Linie bereits fast auf 
Geländeniveau. Etwa 200 m südlich des „Flughafenkreisels“ mündet sie höhengleich in die Flughafen-
straße ein, die dann weiter zum Flughafenkreisel führt.  
 
Die Trasse hat eine Gesamtlänge von 2,7 km. Der verkehrliche Vorteil liegt in der sehr geringen Stauan-
fälligkeit und der kurzen mittleren Fahrtzeit. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf ca. 43,6 Mio €. 
 
Planungsfall 1.2: „Tunnel Ost direkt“ 
Der nördliche Trassenverlauf von der neuen Anschlussstelle an die BAB A 3 bis zum nördlichen Rand 
des Flugfeldes ist identisch mit der Variante 1.1. Die Querung des Flugfeldes erfolgt ebenso unterir-
disch. Im Gegensatz zur Variante 1.1 aber taucht Variante 1.2 bereits nördlich des Cargo Center 1 in-
nerhalb des Flughafengeländes auf und wird über eine Rampe an den bereits vorhandenen Flughafen-
kreisel angebunden. Über diese Rampe erfolgt auch der Anschluss der beiden Cargo Center. 
 
Die Trasse hat eine Gesamtlänge von 2,4 km. Der verkehrliche Vorteil liegt in der sehr geringen Stauan-
fälligkeit und der kürzesten mittleren Fahrtzeit aller Varianten. Die veranschlagten Kosten belaufen sich 
auf ca. 34,9 Mio €. 
 
Planungsfall 1.4m: „modifizierte Ostumfahrung“ 
Die Variante 1.4m wurde aus der Variante 1.4 entwickelt. Die Variante 1.4 - die nicht mehr weiter 
verfolgt wird - sah ursprünglich vor, im Bereich des Flugfeldes die Rathsbergstraße nach Osten zu 
verschieben und die Flughafenanbindung auf der jetzigen Rathsbergtrasse im Trog zu führen. 
  
Die nun im Raumordungsverfahren zu überprüfende Variante 1.4m beginnt ebenfalls an der neu zu 
errichtenden Anschlussstelle bei km 390,8 zwischen der AS Tennenlohe und der AS Nürnberg Nord 
der BAB A 3. Die Trasse schwenkt dann südlich des Buchenbühler Sportplatzes nach Osten in 
Richtung Rathsbergstraße ab. Der geringste Abstand zur Wohnbebauung beträgt 250 m, zum Ju-
gendhotel Nürnberg 100 m.  
Ab ca. 150 m nördlich des Flugfeldes wird die Trasse abgesenkt und geht mit Erreichen des Flugfeldes 
auf Lage der bestehenden Rathsbergstraße in einen 940 m langen Tunnel über. Dieser Tunnel wird auf 
den ersten 380 m in offener Bauweise hergestellt (nach Fertigstellung dieses Bereiches wird die 
Rathsbergstraße in ihrer alten Lage wieder hergestellt). Die Herstellung der nächsten 460 m Tunnel er-
folgt in Bergmännischer Bauweise, um so den ökologisch sensibelsten Bereich ohne bauzeitliche Stö-
rungen und Waldverluste zu unterführen. Am südöstlichen Ende des Flugfeldes schwenkt die Trasse 
zunächst noch in Tunnellage nach Westen ab, wobei die letzten 100 m Tunnel in offener Bauweise er-
richtet werden und verläuft dann aus Vogelschutzgründen in Troglage weiter auf der geplanten Trasse 
der Nordumgehung Ziegelstein. Kurz vor der U-Bahn-Linie U 2 wird die Trasse wieder auf Geländeni-
veau geführt und mündet wie Planfall 1.1 in die Flughafenstraße. 
 
Die Trasse hat eine Gesamtlänge von 4,0 km. Der verkehrliche Vorteil liegt in der geringen Stauanfällig-
keit. Nachteilig gegenüber den Planfällen 1.1 und 1.2 ist die höhere mittlere Fahrzeit. Die veranschlagten 
Kosten belaufen sich auf ca. 40,1 Mio €. 
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Alle drei Varianten durchschneiden den als Bannwald ausgewiesenen Sebalder Reichswald, der in 
seiner Gesamtheit seit September 2004 als faktisches Vogelschutzgebiet gemeldet ist. Hier ist nach 
Festsetzung des Vogelschutzgebietes eine Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen. 
 
Da sich aber das Raumordnungsverfahren regelmäßig auf eine summarische Prüfung der berührten 
Belange stützt, erfolgt die Verträglichkeitsprüfung nicht schon im Rahmen des Raumordnungsver-
fahrens, sondern erst im Zulassungsverfahren. Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens (lan-
desplanerische Beurteilung) ist aber bei der Entscheidung nach § 19c Abs. 3 und 4 BNatSchG be-
ziehungsweise Art. 49a Abs. 2 BayNatSchG, ob ein Projekt trotz der zu erwartenden erheblichen 
Beeinträchtigungen eines FFH- oder Vogelschutz-Gebietes aus zwingenden Gründen des überwie-
genden öffentlichen Interesses und wegen fehlender Alternativen zugelassen werden darf, mit zu 
berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 ROG).  
 
2. Stellungnahme aus regionalplanerischer Sicht 
Gemäß LEP B V 1.6.4 soll die straßenseitige Anbindung des Flughafens Nürnberg bedarfsgerecht aus-
gebaut werden.  
Das noch gültige Ziel RP 7 B IX 8.1.1 fordert, dass der Verkehrsflughafen Nürnberg so ausgebaut 
werden soll, dass er seinen Aufgaben für Nordbayern im deutschen und europäischen Verkehr 
gerecht werden kann. 
Im Rahmen der Elften Änderung des Regionalplans, die der Regierung von Mittelfranken zur Genehmi-
gung vorliegt, wurden folgende Ziele neu beschlossen: 
RP 7 B V 1.4.2.5 Es soll eine direkte Anbindung des Verkehrsflughafens Nürnberg an das Bundesau-

tobahnnetz geschaffen werden. 
RP 7 B V 1.6.1.2 Der Verkehrsflughafen Nürnberg soll sowohl aus allen Teilen der Region als auch 

überregional sowohl durch den ÖPNV als auch den Individualverkehr gut erreich-
bar sein. 

Aus diesen Gründen ist das geplante Vorhaben einer Direktanbindung des Flughafens Nürnberg an 
die BAB A 3 aus regionalplanerischer Sicht grundsätzlich zu begrüßen, unabhängig welche Tras-
senvariante letztendlich favorisiert wird. 
 
Alle 3 Raumordnungsvarianten durchschneiden den Bannwald Sebalder Reichswald (vgl. RP 7 B III 
4.1 und Karte 3 „Landschaft und Erholung“) und das landschaftliche Vorbehaltsgebiet Waldgebiete 
und Höhenzüge im Mittelfränkischen Becken (vgl. RP 7 B I 2.2.4 und Karte 3 „Landschaft und Erho-
lung“) auf unterschiedlicher Länge. Aus diesem Grunde sind für alle Planungsvarianten entspre-
chende Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen zu fordern. 
 
Unter Berücksichtigung der Kriterien Minimierung der Eingriffe in die Umwelt, Verkehrswirksamkeit 
und Kosten wird empfohlen, dem Planungsfall 1.2: „Tunnel Ost direkt“ den Vorzug zu geben. 
             
             
             
              
             
Dr. Fugmann 









- 47 - 
 

 

Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 17 
239. Sitzung des Planungsausschusses – TOP 8 
 
 
 
 
 
 
Elfte Änderung des Regionalplanes Industrieregion Mittelfranken (7), 
Änderung des bisherigen Kapitels B IX Verkehr und Nachrichtenwesen; 
Berichtigung der Beschlussfassung vom 31.01.2005 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Der beiliegenden ersten Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Industrieregion 

Mittelfranken wird zugestimmt. 
 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
 
 
 
Hinweis: Die Verordnung finden sie als Sitzungsunterlage zu TOP 8. 
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Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 18 
239. Sitzung des Planungsausschusses – TOP 9 
 
 
 
 
 
 
Sechste und Neunte Änderung des Regionalplans Industrieregion Mittelfranken (7), 
Änderung des bisherigen Kapitels B X Energieversorgung; 
Beschlussfassung 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. 1. Das Vorranggebiet WEA 41 und die Vorbehaltsgebiete WEA 77 und WEA 67 werden gestri-

chen. 
 
Beim Vorbehaltsgebiet WEA 29 wird der Klammerzusatz berichtigt (Markt Thalmässing). 

 
  2. Der beiliegenden zweiten Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Industrieregion 

Mittelfranken wird zugestimmt. 
 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
 
 
 
Hinweis: Die Verordnung finden sie als Sitzungsunterlage zu TOP 9. 
 



- 49 - 
 

 

Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Beilage 19 
239. Sitzung des Planungsausschusses – TOP 11 
 
 
 
 
 
 
Genehmigung der Niederschrift über die 238. Sitzung des Planungsausschusses des Pla-
nungsverbandes Industrieregion Mittelfranken vom 14. März 2005 
 
 
 
 

Beschluss 
 
 

des Planungsausschusses des Planungsverbandes 
Industrieregion Mittelfranken 

vom 30. Mai 2005 
 
 

- öffentlich - 
- einstimmig - 

 
 
 

 
 I. Gegen den Inhalt der Niederschrift über die 238. öffentliche Sitzung des Planungsausschusses 

vom 14. März 2005 werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 

 II. Verbandsgeschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Geschäftsstelle:      Für das Protokoll: 
 
 


